
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2000/10/25 94/13/0148
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.2000

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §184 Abs1;

EStG 1988 §4 Abs1;

EStG 1988 §4 Abs4;

Rechtssatz

Wird im Rahmen einer Vermögensdeckungsrechnung ungeachtet des Umstandes, dass in den Lebenshaltungskosten

die Kfz-Kosten (und damit auch die Treibsto>kosten) erfasst sind, das zur Abdeckung aller anteiligen Kosten eines

Kraftfahrzeuges pro gefahrenen Kilometer ausgezahlte, und damit Einnahmen darstellende Kilometergeld insb um

Treibsto>kosten gekürzt, so ist das Vorbringen des Steuerp@ichtigen hinsichtlich einer Doppelerfassung der Kfz-Kosten

nicht von der Hand zu weisen.
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